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Anlage A2, Feststellungsprüfung in der Internationalen Förderklasse 

 
Beschreibung Verweise 

Rechtliche 
Rahmenbe-
dingungen  

APO-BK, VV zu § 23 

 
23.1.3 Sofern in Internationalen Förderklassen der Erste Schulab-
schluss erreicht wurde, kann die oder der Jugendliche in der Interna-
tionalen Förderklasse die Feststellung der Berechtigung zum Besuch 
eines weiterführenden Bildungsganges im Berufskolleg beantragen. 
Für die Berechtigung zum Besuch eines weiterführenden Bildungs-
ganges im Berufskolleg ist eine zusätzliche Feststellung des Leis-
tungsstandes erforderlich. Über die Zulassung zur Teilnahme ent-
scheidet die Klassenkonferenz. Für die zusätzliche Feststellung des 
Leistungsstandes sind schriftliche und gegebenenfalls mündliche 
Leistungsnachweise im bereichsspezifischen Fach sowie in den Fä-
chern Deutsch/Kommunikation, Mathematik und Englisch zu erbrin-
gen. 
Die Aufgabenstellungen müssen den Anforderungen der Eingangsvo-
raussetzungen des angestrebten Bildungsganges entsprechen. Der 
Umfang der schriftlichen Leistungsnachweise beträgt 90 Minuten je 
Fach. Die schriftlichen Aufgaben sind der oberen Schulaufsichtsbe-
hörde zur Genehmigung vorzulegen. Eine mündliche Leistungsfest-
stellung ist möglich, wenn sie einen nicht ausreichenden schriftlichen 
Leistungsnachweis ausgleichen kann. Die Dauer der mündlichen 
Leistungsfeststellung beträgt in der Regel 20 Minuten. Es ist eine an-
gemessene Vorbereitungszeit unter Aufsicht zu gewähren. 
Die Klassenkonferenz entscheidet auf der Grundlage der begleiten-
den Lernerfolgskontrolle und der Ergebnisse der zusätzlichen Fest-
stellung des Leistungsstandes über die Berechtigung zum Besuch ei-
nes weiterführenden Bildungsganges des Berufskollegs. Das Ergeb-
nis ist zu protokollieren. Die Jugendlichen sind unverzüglich über die 
Entscheidung der Klassenkonferenz zu informieren. Eine Leistungs-
note wird nicht ausgewiesen. Bei einer zusätzlichen Feststellung des 
Leistungsstandes, die auf die Aufnahme eines Bildungsganges ab-
zielt, der den Mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife) voraus-
setzt, kann die Klassenkonferenz auf der Grundlage der begleitenden 
Lernerfolgskontrolle und zusätzlichen Feststellung des Leistungsstan-
des auch eine Berechtigung zum Besuch von Bildungsgängen aus-
sprechen, die den Erweiterten Ersten Schulabschluss voraussetzen. 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten eine Bescheinigung über die 
Berechtigung zum Besuch eines weiterführenden Bildungsganges auf 
der Grundlage der begleitenden Lernerfolgskontrolle und der Ergeb-
nisse der zusätzlichen Feststellung des Leistungsstandes gemäß An-
lage A 2.4. 
Die Berechtigung zum Besuch eines weiterführenden Bildungsganges 
des Berufskollegs entspricht keinem Schulabschluss der Sekundar-
stufe I gemäß § 12 Absatz 2 Schulgesetz NRW. Bei Schülerinnen und 
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Schülern mit Zuwanderungsgeschichte, die erst seit kurzer Zeit in 
Deutschland sind, sollen bei der Beurteilung sprachlich bedingte Er-
schwernisse des Lernens angemessen berücksichtigt und im Zeugnis 
erläutert werden. Die Klassenkonferenz entscheidet, ob der Besuch 
eines weiterführenden Bildungsganges möglich ist. Es wird eine Be-
scheinigung über die Berechtigung zum Besuch des weiterführenden 
Bildungsganges ausgestellt. 

 

Hinweise: 

 Die Schulen werden rechtzeitig über die aktuelle Verfügung 
(mit zeitlichen Vorgaben) sowie Hinweise zur Feststellungs-
prüfung in der Internationalen Förderklasse informiert.  

 Die Schulen reichen die Prüfungsvorschläge unter Einhaltung 
der Terminfristen bei der Bezirksregierung ein. 

 Schulen können, unter Einhaltung eines gemeinsamen Prü-
fungstermins, gemeinsame Prüfungsvorschläge einreichen. 
 


